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PiRÄiS'InENT (um 14 Uhr 46 Min.): Ic'h
eröffne die Sitzung. Das Protokoll der letzten
Sitzung ist gesohäftsordnungsmäß,ig auf
gelegen; es istunbea:ustandet geblieben, dem
lIach als genehmigt zu betrachten.

Von der heutigen Sitzung ha,t sich Herr
Landeshauptmann S te i nb ,ö c k entschuldi,gt.

Ic·h ersuche um Verlesung des ,Einlaufes.
SOHRI'FTFÜHRER (liest):
Vorlage dier iLandesregi,erung, 'betreffend den

Rechnungsabschluß des Landes Niederöster
reichfür das jahr 1947.

,Vorlage -der 'Landesregierung, betreffend den
RechnungsabsC'hluß des 'Landes Niederöster
reich für .das jahr 1948.

Vorlage der Landesregierung, 'betreffend die
naeh der Besoldungsü'berleitungsordnung nicht
ger'egeHen Landespensionen (Pensionsüber
leitungsordnung) .

Vorlage der ILandesregierung, betreffend das
Gesetz über die Teilung der Ortsgemeinde
Gerersdorf im Verwaltungsbezil'k St. 'PöHen in
zweisel'bst,ändige Orb;gemeinden Gerersdorf
lind Prinzersdorf.

Vorlage der Landesregierung, 'betreffend die
Errichtung eines Fonds zur Elektrifizierung
der Landwirtschaft.

Vorlage der Landesregierung, betreffend {las
Gesetz über eine Abänderung des Landes
g,esetzes vom 19. Jänner 1950, LOB!. Nr. 11,
betreffend lEinrichtungen zur Pfleg,e :und F,ör
derung des .Fremdenverk'ehrs in Niederöster
reich (nö. F remdenver,kehr~gesetz).

Vorlage der 'Landesregiemng, ,betreffend das
Gesetz über die J'andwirtschaftlichen Fort-

bildungs- und bäuerlichen Fachschulen des
Landes Niedel1österreich (nö. Iandwirtschaft
liehes Schulgesetz).

P,RÄSIDENT (nach Zuweisung des Ein
laates an die zuständigl'll Ausschüsse): Wir
gelan,gen zur Beratung der Tag,esordnung.
Ich ersuche den Herrn Abg. H 11 gar t 'h, die
Verhandlung zur Zahl 95 einzuleiten.

B'erichterst'atter Ahg. HILGARTH: Ich habe
namens des Finanzausschusses über ,die Vor
lage der Landesregierung, ,betreffend den Ver
kauf des landeseigenen Hauses in Hollabrunn,
Amtsgasse 9, zu berichten.

Hoher ,Landtag! Im jahre 1931 wurde von
dem ehemaJi.gen IBezirksstraß'enausschuß Holla
brunn das Haus in Hollabrunn, Amtsgasse 9,
als Amtsgebäudeang,ekauft. Das Haus war
ein ausgesproC'henes Zinshaus mit 531 m"
Bauarea und 285 '111" 'hinter dem Hause lie,gen
der Hof- und Gartenfläche. Im Hause wurde
nach dem Ankauf im Parterre die Kanzlei des
Bezirksstraßenausschusses untergebracht und
im 2. Stock zwei Dienstwohnungen f'ür die
Straßenmeister geschaffen. Die übrigen im
Iiause 'bdindlichen fünf Wohnungen und ein
neug,eschaffenes GeschäHslokal waren und
sind ,bis heute noch an Parteien >vermietet.

Die Realität entspricht den nunmehrigen
Bedürfnissen der Straßenverwaltung in keiner
Weise mehr. Im Hause selbst fehlt jede Mög
lichkeit, Straßenhaumaterial, Straß,enbauwerk
zeug und Maschinen, Fahrzeuge und das
sonstige notwendige Inventar der Straßenbau
verwaltung unterzubringen. Es ist nicht ein
mal Gelegenheit geboten, die Fahrräder der
IStraßenwärterund der im Amte verkehrenden
Parteien im Hauseingan,g einzustellen, da
dieser von der Straßenfront aus erst über vier
Stufen erreiohbar ist.

Schon in normalen Zeiten war die Unter
bringung des Straßenbaumaterials und der
Fahrzeuge in Hollaibr·unn infolge Fehiens
geeigneter <Räume schwierig, die mit der
Modernisi,erung der Straßenbaumethoden und
für die StraHenpflege erforderliC'hen Groß
geräte können überhaupt nicht mehr unter
,gebracht werden. Es war daher dringend
geboten, für die Landesbauabteilung 1, Ge
schäftsführung in Hollabrunn, ein aBen An
forderungen der Neuzeit entsprechendes Amts
gebäude zu errichten. Nach An'kauf eines
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zusagenden, 'hinreichend großen Grundstückes !
wurd~ mit dem Neubau im Jahre 1949 be
gonnen, der auch bereits im Rohbau fertig ist.
Da in diesem Neubau für die Unt'er1bringuug
der entsprechenden Amtsräume und Dienst
wohnungen Vorsorge getroffen ist, wird bean
tragt, das bisherige Amtsgebäude, welches
nach der Übersiedlung der Straßenaufsicht
und der s.traß·enmeister in das neue Amtshaus
als reines Zinshaus eine Belastung darstellen
würde, zu verkaufen und den erzielten Kauf
preis für die fertigstellung des Neubaues zu
verwenden.

Ergänzend wird noch bemerkt, daß das
rlaus in der Amtsgasse 9 zirka 80 jahre alt
ist und in allernächster Zeit eine General
reparaturunbedingt erfordert.

Als Kaufwerber tritt die Kammer der ge
werblichen Wirtschaft in Niederösterreich in
Wien I, Regierungsgass,e 1, auf, welche einen
Kaufpreis von 100.00(l IS bidet.

Auf Grund der 'von Amts wegen eingeholten
Schätzung beträgt der Verkehrswert des
Hauses 108.392 ,S. Mit Rücksicht auf die in
allernächster Zeit erforderliche General
reparatur des Hausf2s erscheint ,der Verkaufs
preis von 1(lO.OOO S als angemessen und ent
~prechend.

Die 'nö. Landesregierung beehrt sich daher
auf Grund des in ihr'er Sitzung 'vom 28. März
1950 gefaßten Beschlusses den Antrag zu
stellen, der im 'f'inanzausschuß lbehandelt und
von diesem angenommen wurde. Er lautet
(liest):

Der 'Hohe Landtag wolle beschließen:
"I. Der Antrag der nö. Landesregierung

vom 28. März 1950, betreffend den Verkauf
,des lalldeseigenen Hauses in Hollabrunn,
Amtsgasse 9, :und die 'Verwendung des Ver
kaufspreises von 100.000 S, als Kreditüber
sehreitung, für die ferti,gstellung des im Roh
bau hefindlichenneuen Amtshauses für die
Landesbauabteilung I, 'Üeschäftsführung in
Hollabrunn, wird genehmigt.

2. Die nö. Landesregierung wird beauftragt,
wegen Durchführung dieses Beschlusses das
Erforderliche zu veranlassen."

Ich bitte um Annahme dieses Antrages.
PRÄSIDENT: ,Es liegen hine Wortmeldun

gen vor. WÜ gelangen zur Abstimmung. (A/J
stimmulzr.!.' - Oegi'lltJrobe): An gen 0 m m e n.

Die Zustimmung des 'Hohen Hauses voraus
setzend, habe ich die ,vom Wirtschaftsausschuß
am 15. Juni 1950 verabschiedete Vorlage
Zahl 88/2 noch auf eine Nachtragstagesord
nung stellen lassen. (Nach eimr Pause):
Keine Einwendung.

Wir gelangen zur Beratung der Nachtrags
tagesordnung. Ich ersuche den Herrn Ab-

geordneten Re i t z I,die Verhandlung zur
Zahl 88/2 einzuleiten.

Berichterstatter Abg. RIE ITZL: Ich habe
namens des Wirtschaftsausschusses üher den
Bericht und Antrag der nö. Landesregier:ung,
betreffend Wirtschaftsförderungsfonds (tAll'trag
der Ahgeordneten ,I ng. Kargl 'Und Genossen
vom 18. Dezember 1947), zu berichten.

Hoher Landtag! Der Landtag von Nieder
österreich hat in ~einer Sitzung vom 25. April
1947 al1läßlich der !Beratung des Vor
anschlages 1947 folgenden Beschluß gefaßt
(liest):

,,1. Das Land Niederösterreich übernimmt
f-ür Uarlehen, die zum .zwecke des Wiederauf
baues kriegsbeschädigter Betriebe der gewerb
lichen ,Wirtsehaft his lEnde des jahr,es 1947
aufgenommen werden, im Rahmen des vor
anschlagsmäßigen Kredites den Zi'ilSendienst.

2. Zum Zwecke der Wiederinstandsetzung
und Ausgestaltung hi~gsbeschädigterBetriebe
der gewerblichen Wirtschaft werden im
Rahmen der für das jahr 1947 voranschlags
mäßig verfügbaren Mittel zinsenlose Darlehen
'bis zum IH'öchstbetrag 'Von 10.000 >S gewährt."

Auf Grund dieses Landtagsbeschlusses 'hat
die nö. Landesregi'erung in ihrer Sitzung vom
28. Mai 1947, GZ ILiA V/2-17~1947, die
Durchführungsbestimmungen, beheffend die
Gewä'hrung 'von uniVerzinslichen Darlehen und
die Übernahme des Zinsendicnstes für Dar
lehen zum Zwecke des Wiederaufbaues und
derWieclerinstandsetzung kriegsbeschädigter
Betriebe der gewerblichen Wirtschaft geneh
migt. In diesen Durchführungsbestimmungen
ist unter Abschnitt 11, Punkt 8, die Bildung
eines fonds 'Vorgesehen, in den die aus den
gewährten Darlehen ,einlangenden Rückzah
lungsbeträge und Verzugszinsen zu fließen
haben und der mit den jeweils voranschlags
mäßig bereitgestellten Mitteln zur Gewähtung
weiterer Darlehen bestimmt ist. In den Durch
führung'sbestimmungen ist auch noch fest
gelegt, daß 'über den Stand des fonds dem
Landtag aHjä'hrlich Rechnung zu legen ist.

Auf Grund des Landtagsbeschlusses vom
25. April 1947 und der Genehmigung der
nö. Landesregierung 'vom 28. Mai 1947,
GZ. ,LA V/2-17-1947, 'Wurde unter der
h. a. GZ. LA V/2-60-1947 vom 20. August
1947 dieser ,fonds mit der Bezeichnung "iWirt
schaftsförderungsfonds" unter der Konto
nummer 9565 bei der Landes-Hypotheken
ansta1,t für Niederösterreich, Zweigstelle
Herrengasse, Wien I, Herrengasse 10, er
richtet. Als Zeichnungsberechtigte wurden der
Amtsvorstand, Landeshauptmannstellvertreter
Ing. August Kargl und der Referent des
Landesamtes V/2 (Wirtschaftsförclerung), vor-
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tragender Hofrat 01'. JuHus Schmidl, ein
getragen. Der fonds winl bei der nö. Landes
buchhaltung, AlYteilung 1, ordnungsgemäß als
Depositgeführt.

Der Landtag 'Von Niederösterreich hat mit
folgendem Beschluß 'vom 24. Juni 1948 die
Weiterfüihrung der Wiederaufhauhilfegeneh
migt und von der Errichtung des "Wirt
schaftsWrderungsfonds" genehmigend Kennt
nis gcnommen (liest):

"Die Landesregierung wird aufgefordert,
,die mit Landtagsbeschluß vom 25. April 1947
beschlossene Förderung der Wiederinstand
setz'ung und dier AUlsgestaltung kri'egsheschä
digter Betriebe der gewerlYlidhen WirtschaH in
Niederösterreich durch Gewähmng zinsen
loser DarIehen und durch die Übernahme des
Zinscndienstes' für bereits aufgenommene Dar
lehen mit ,dcn Mitteln des voranschlags
mäßigen Kredites und des Wirtschaftsf'örde
rungsfonds fortzusetzen.

Die Darlehcn sind auf den Höchst'betrag
von 50.000 S, der Zinsfuß von 4}:; % auf
6 y,; % zu erhöhen."

für die Zeit von der Errichtung des Wirt
schaftsf'örderungsfonds (erster Kontoauszug
der L'andes~Hypot'hekenanstalt f'ür Niederöster
reich, Zweigstelle Herrengasse, vom 12. ,Sep
temher 1947) bis zum 28. februar 1949
Oetzter Kontoauszug vom 26. februar 1949)
wurde 1gemäß h. a. ,OZ. LA V/2-93/23/1949
über dessen iStand dem Landtag von Ni'eder
österreich iberichtet, der in ,seiner 9. Sitzung
am 12. Mai 1949 den Bericht zur Kenntnis
genommen hat.

In ,der Zeit vom 1. März 1949 (erster
Kontoauszug der Landes-Hypothekenanstalt
für Niederösterreich, Zw6gstelle Herrengasse,
vom 2. MMz 1949, h. a. OZ. :LA V/2
93/21-1949) his zum 28. Februar 1950
(letzter Kontoauszug vom 28. fehruar 1950,
h. a. GZ. ,LA V/2-102/15-1950) zeigt der
fonds folgende Entwiaklung:

I. Zugänge:
1. Kontostand am 28. ,februar 1949 laut

Kontoauszug vom 26. 'februar 1949, 'h.a.
OZ. ,LA V/2--27/27-1949, 245.392.67 S.

2. Bis zum 28. febmar 1950 sind 248 H'üc!k
zahlungen auf die seinerzeit durch den Bei
rat für Wiederaufbauhilfe hewilJi,gten und
nach 10enehmi,gun,g durch die nö. ,Landes
regierung ausgezahlten zinsenlosen Kredite
im B'Ctrage von 245.853.10 Seingegangen.

3. Zum 31. Dezember 1949 wurden dem
Wirtschaftsfördemngsfonds an Zinscn
2228.49 Sg:utgeschrieben.

An Zugängen sind daher 'bis zum 28. fe
bruar 1950 493.474.26 S mit Einschluß des
Anfangsstandes zu verzeichnen.

32'1

11. Ausgänge: .
Die Au~gänge aus den fondsmiHeln ergeben

folgendes Bild:

1. Durch die Landes-JHypothekenanstal t für
Ni,eder1österreich kamen im Laufe des Be

richtsjahres zur Verr'echnung:
a) Buchungsspesen 136.32 S,
b) Erlagschei'ne, die an die Kreditnehmer

vonh. a. ausgegeben werden, 27.60 S,
c) Bankprovision 54.57 S.

2. Da info:Jg1e des zur Zeit bestehenden
'Budgetprovisoriums nur die MiUel des
W-irtsc'haftsförderungsfonds zur V.erfügung
stehen, mußten die inzwischen 'beim Amte
von den GeJ,dins,tituten eingegangenen
Zinsenvorschreiibungen für Darlehen,
für die die L,andesregi'erung hi'sher den
Zinsendienst übernommen hat, aus dem
f emds '~gliahen werden. für diese
Zwecke wurden im Berichtsjahr.e 'insgesamt
265.250.15 Sausgewiesen.

3. ferner 'wurden 9 zinsenlose Kl'edite aus
fondsmitteln zur Anweisung g,ebracht
79.000 'S.

An Ausgängen sind daher bis zum 28..fe
hruar 1950 344.468.64 S zu verz,eic!hnen.

Der Wirtschaftsförderungsronds weist daher
im ßerichtSizeitraum Z u 'g ä n g eeinschließlich
des Anfangsstandes von 245.392.67 Sin der
Höhe von 493.474.26 Sund Aus g ä n g e
von 344.468.64 S auf, so ,daß sich am 28. fe
bruar 1950 laut Kontoauszug 'vom gleichen
Tage (h. a. OZ. LA V/2-102/15-1950) auf
Konto Nr. 9565 'bei der Landes.Hypoth~ken_
anstalt für Niederiösterr,eich, Zweigstelle
Herrengasse, ein Guthaben von 149.005.62 S
befand.

Die Zweckmäßigkeit und die Bedeutung des
fonds zeigte sich erst jetzt wiederum darin,
daß die in dcn ver,gangenen Jahren 'von der
nö. Landesregierung übernommenen Zinsenver
pflichtungen für 'Wi'ederaufbaudarJ,ehen in der
Zei,t des Budgetpmvisoriums 1950 nuraU8
fondsmitteln eingehalten werden konnten, da
f'ür die fälligen Z'insenzahlungen 'keine vor
ansc'hlagsmäßigen Mittel zur Verfügung
standen.

Der Antrag des Wirtschaftsausschu'Sses
lautet (liest):

Der 'Hohe Landtag wolle beschließen:
"Der Ißericht der ILandesregierung, betref

fcnd Idi,e Gebawng des Wirtschaftsförderungs
fonds in der Zeit vom 1. März 1949 bis
28. febwar 1950 wird zur Kenntnis ge
nommen."

Ich bitte, über diesen Bericht die Debatte zu
eröffnen.

PRÄSIDENT: Es liegt keine Wortmeldung
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vor. Wir !gelangen z'Ur A'bst~mmullg. (Abstim
lllung - Gegenprobe): An gen °Iffi me n.

'SomH ist die Tagesordnung der heutigen
Silizung ededi,gt. In fünf Minuten findet eine
vertrauliche Sitzung des Landtages statt.
Nach dieser werden folgende Ausschüsse ihre
Sitzungena'bhalten: Finl1nzausschuß ,im Prä
latens'aal, Verfassungsausschuß im iHerrensaal
u.nd WiTtschaftsausschuß im Zimmer des Prä
sidenten rE'ndl, 'Wohei zu den Beratungen über

das landiwirtschafNiche Sc'hulg,esetz auch der
Schulaussohuß eingeladen ist.

Ich möchte bitten, daß bei den heutigen
Ausschußsitzungen gleich die nächste Tagung
des Ausschusses festgelegt wird.

Die nächste Sitzung wird im schriftlichen
Wege bßkanntgegeb~n werden. Di,e Sitzung ist
geschlossen.

(Schluß der Sitzung Ulll 15 Uhr 4 Min.)


